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Allgemeines 

Bezeichnung Vorha-
benbereich: 

C. Vorhaben zur Förderung der Beteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt 

Rechtsgrundlage: − Fachrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums der Jus-
tiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur För-
derung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus 2021 – 
2027 mitfinanzierten Vorhaben zur Förderung der gleichbe-
rechtigten Beteiligung am Erwerbsleben (ESF-Plus-Richtlinie 
Gleichstellung im Erwerbsleben) vom 31. August 2022, zu-
letzt geändert am 5. Dezember 2024 

− Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr mit allgemeinen Bestimmungen 
zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE), dem Fonds für einen gerechten 
Übergang (JTF) sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF Plus) mitfinanzierten Vorhaben in der Förderperiode 
2021 bis 2027 im Freistaat Sachsen (EU-Rahmenrichtlinie) 
vom 9. Dezember 2021 

− Anlage 1: Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung im Bereich des EFRE, JTF und ESF Plus 
(NBest-EU) 

Inhaltliche Einordnung: ESF-Plus-Richtlinie Gleichstellung im Erwerbsleben, Ziffer II 
Buchstabe C 

 

Bewilligungsvoraussetzung 

Zuwendungszweck: Ziel der Förderung ist die Unterstützung der gleichberechtigten 
Erwerbsbeteiligung von Frauen unter besonderer Berücksichti-
gung von Zielgruppen mit erschwerenden Rahmenbedingun-
gen, typischen Brüchen und Verzögerungen in den Erwerbsbio-
grafien von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie beziehungsweise Pflege.  

Gegenstand der För-
derung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefördert werden insbesondere: 

1. Kontaktstellen Frau und Beruf  

a) Die Kontaktstellen Frau und Beruf bieten lebenspha-
senorientierte Unterstützung und Beratung für Frauen, 
die eine Erwerbsbeteiligung anstreben bzw. diese 
ausweiten wollen sowie Frauen, die eine berufliche 
Weiterentwicklung oder Umorientierung anstreben 
bzw. diese etwa aufgrund eines Strukturwandels be-
wältigen müssen. Sie unterstützen bei der Erarbeitung  
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von beruflichen Zielstellungen, Entscheidungsgrund-
lagen, Problemlösungsstrategien, Handlungsmöglich-
keiten und Handlungsschritten unter besonderer Be-
rücksichtigung von weiblichen Zielgruppen mit er-
schwerten Rahmenbedingungen für die Erwerbsbetei-
ligung wie beispielsweise Alleinerziehenden, typi-
schen Brüchen in der Erwerbsbiografie von Frauen 
sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er-
werbsarbeit wird hierbei in seiner mehrfachen Bedeu-
tung verstanden insbesondere als Grundlage für eine 
selbstständige Existenzsicherung und armutsfeste Al-
terssicherung von Frauen wie auch als Möglichkeit für 
persönliche sowie berufliche Entwicklung. 

b) Die Kontaktstellen Frau und Beruf ergänzen außer-
halb bestehender Rechtsansprüche die Angebote der 
Arbeitsverwaltung sowie kommunale Eingliederungs-
leistungen. Sie arbeiten mit der Arbeitsverwaltung, 
insbesondere den Beauftragten für Chancengleich-
heit, der Berufsberatung im Erwerbsleben sowie wei-
teren Akteuren des Arbeitsmarktes zusammen, um 
den Zugang zu sowie die Initiierung und Koordinie-
rung von passgenauen Maßnahmen hinsichtlich der 
gleichberechtigten Erwerbsbeteiligung von Frauen zu 
unterstützen. 

c) Neben verschiedenen Beratungsformen wie situativer 
Beratung, Orientierungsberatung und biografieorien-
tierter Beratung können Gruppenmaßnahmen wie bei-
spielsweise Workshops oder Vernetzungsangebote 
entsprechend den konkreten Bedürfnissen der Nut-
zenden und unter Berücksichtigung bestehender An-
gebote sowie Strukturen konzipiert und überwiegend 
als geschlossene Maßnahmen umgesetzt werden. 

Die Teilnehmerdatenerhebung hat grundsätzlich 
durch den Projektträger in allen Maßnahmen zu erfol-
gen. Ausnahmen können im Rahmen der Bagatell-
grenze von 8 Stunden bei offenen Maßnahmen mit 
„Kommen- und Gehenstrukturen“, wie offenen Bera-
tungszeiten in den Kontaktstellen, gelten. 

Die Ausnahme der Bagatellgrenze gilt nicht mehr ab 
dem dritten Beratungskontakt eines Teilnehmenden 
innerhalb der offenen Beratungszeiten einer Kontakt-
stelle. Hier sollen Teilnehmerdaten erhoben werden, 
unabhängig vom zeitlichen Gesamtumfang.  

2. Vorhaben zur Erhöhung der Arbeitsmarktnähe von 
Migrantinnen 

a) Die Vorhaben zielen auf die Erhöhung der Arbeits-
marktnähe von Migrantinnen sowie die Verbesserung 
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der Voraussetzungen für die Aufnahme von weiter-
führenden Maßnahmen oder für die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt ab. Zielgruppe der Vorhaben sind 
Frauen mit Migrationserfahrung, deren Zugang zu Er-
werbstätigkeit durch migrationsbedingte bzw. durch 
die Migration mitverursachte Problemlagen wie 
sprachliche Barrieren, unsicherer Aufenthaltsstatus, 
fehlende oder nicht anerkannte Ausbildungsab-
schlüsse, mangelhafte Kenntnisse zu Fragen der Er-
werbstätigkeit oder fehlende Kinderbetreuung erst 
mittel- bis langfristig nach schrittweisem Abbau von 
Zugangshürden realisiert werden kann. 

b) Die Vorhaben ermöglichen Migrantinnen einen nied-
rigschwelligen Zugang und stärken die Handlungsfä-
higkeit der Nutzerinnen entsprechend des individuel-
len Bedarfs insbesondere durch Mentoring, Unterstüt-
zung bei Fragen der Integration in das Gemeinwesen, 
des Behördenumgangs, der Klärung der Kinderbe-
treuung oder beruflicher Erstorientierung. Die Vorha-
ben erfüllen eine Lotsenfunktion unter anderem zu 
Fragen des Qualifikationserwerbs, der Qualifikations-
anerkennung oder der Alphabetisierung. 

c) Die Vorhaben enthalten sowohl Gruppen- als auch 
Einzelangebote. Neben Angeboten an einem festen 
Standort sollen insbesondere im ländlichen Raum 
mobile und digitale Angebote unterbreitet werden. Im 
Rahmen der Vorhaben werden schwerpunktmäßig of-
fene Angebote und ergänzend geschlossene Maß-
nahmen entsprechend dem konkreten Bedarf von 
Nutzerinnen umgesetzt 

Zuwendungsempfänger: Zuwendungsempfänger sind Träger (natürliche Personen mit 
Unternehmereigenschaft oder juristische Personen oder Perso-
nenvereinigungen), die die unter „Gegenstand der Förderung“ 
genannten Vorhaben durchführen. 

Zuwendungsvoraus-
setzungen: 

a) Die Zuwendungsempfänger müssen über Genderkompe-
tenz verfügen.  

Genderkompetenz beinhaltet das Wissen über Ge-
schlechterkonstruktionen und Geschlechterverhältnisse, 
Erklärungsmodelle für Geschlechterungleichheiten sowie 
die Wandelbarkeit von Geschlechterrollen und die Fähig-
keit, die Bedeutung der Kategorie Geschlecht innerhalb 
des gegebenen Kontexts (hier Erwerbsarbeit) zu analy-
sieren. Nachzuweisen ist diese Zuwendungsvorausset-
zung mit Antragstellung anhand des Vorliegens von min-
destens zwei der folgenden Kriterien: 
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▪ Der Projektträger hat einschlägige geschlechtsspezifi-
sche bzw. geschlechterreflektierte Vorprojekte erfolg-
reich durchgeführt. 

▪ Qualifikations- und Fortbildungsnachweise der Projekt-
mitarbeitenden weisen Kenntnisse zu Geschlechterver-
hältnissen und ihrer Veränderbarkeit nach 

▪ einschlägige fachliche Veröffentlichungen des Trägers 
liegen vor, beispielsweise als Teile der Vereinssatzung, 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder sonstigen 
Medien 

▪ Differenzierte, nicht stereotype Darstellung von 
Genderaspekten im Rahmen der Ist-Stands-Darstellung 
zum jeweiligen Handlungsfeld in der Vorhabenskonzep-
tion 
 
 

▪ Eine geschlechterreflektierte Projektgestaltung unter 
Berücksichtigung geschlechtstypischer Lebenslagen 
wird in der Vorhabenskonzeption dargestellt. 

b) Zuwendungen für Vorhaben werden nur bewilligt, wenn die 
förderfähigen Ausgaben mindestens 50.000 EUR pro Jahr 
betragen. 

c) Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn mit dem Antrag 
ein fachlich fundiertes Konzept unter Berücksichtigung der 
Rahmenvorgaben zur Ausgestaltung der Vorhaben gemäß 
Nummer 2.1 Buchstaben a bis c oder gemäß Nummer 2.2 
Buchstaben a bis c eingereicht wird, das eine erfolgreiche 
Durchführung erwarten lässt. 

Zielgruppe/Endbe-
günstigte: 

Personen mit dem Geschlechtseintrag weiblich; auch Männer in 
vergleichbaren Lebenslagen bspw. als alleinerziehende Väter 
im Fördergegenstand „Kontaktstellen Frau und Beruf“ 

 

Auswahl-, Antrags- und Auszahlungsverfahren: 

Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren: 

 

 

Für die Einreichung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwen-
dung werden durch die Bewilligungsstelle Stichtage veröffent-
licht. Die Auswahl geeigneter Anträge erfolgt durch die Bewilli-
gungsstelle unter Einbeziehung des für Gleichstellung zuständi-
gen Staatsministeriums und gegebenenfalls weiterer geeigneter 
Fachstellen wie den Kammern. 

Nicht bis zum Stichtag eingereichte Anträge werden bei der 
Auswahl nicht berücksichtigt. 

Durch die Bewilligungsstelle ist bei der Bewilligung auf eine an-
gemessene regionale Verteilung der Vorhaben zu achten. 
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Anforderungs- und Aus-
zahlungsverfahren: 

 

Anstelle des Erstattungsprinzips nach Nummer 6.3.2 EU-Rah-
menrichtlinie findet das Vorauszahlungsverfahren entsprechend 
der vorgesehenen Frist in Nummer 7 der Verwaltungsvorschrift 
zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung Anwendung. 

Die Zuwendung ist in Teilbeträgen bei der Bewilligungsstelle 
abzurufen und innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung 
zu verbrauchen. 

Zwischen- und Ver-
wendungsnachweis-
verfahren: 

 

Die Bewilligungsstelle kann in Abhängigkeit von der Vorhaben-
dauer und der Förderhöhe auf das Einreichen eines Zwischen-
nachweises zum Jahresende verzichten, soweit keine Anhalts-
punkte für Unregelmäßigkeiten in der Projektdurchführung be-
kannt sind. 

In Abweichung von Nummer 6.1 der NBest-EU wird bestimmt, 
dass der Verwendungsnachweis innerhalb von zwei Monaten  

nach Ende des Bewilligungszeitraums bei der Bewilligungsstelle 
einzureichen. 

Die Bewilligungsstelle ist zur Einbehaltung einer Schlussrate be-
rechtigt. 

 

Art, Umfang und Höhe der Förderung: 

Zuwendungsart: Projektförderung 

Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung. 

Förderhöhe: a) Bemessungsgrundlage für die Zuwendung sind die förder-
fähigen Ausgaben. Es gelten die Vorgaben der Verwal-
tungsbehörde ESF zur Förderfähigkeit der Ausgaben und 
Kosten nach Anlage 2 der EU-Rahmenrichtlinie. Diese fin-
den Sie auf der Internetseite der Bewilligungsstelle: Infor-
mationen zum ESF - sab.sachsen.de 

b) Gefördert werden bei Kontaktstellen Frau und Beruf bis zu 
90,00 % der förderfähigen Ausgaben.  Kostenbeiträge der 
Teilnehmenden können als Eigenanteil berücksichtigt 
werden. Die Vorhaben können mit einer Dauer von bis zu 
zwei Jahren bewilligt werden. Die Zuwendungen sollen in 
der Regel den Betrag von 135.000 EUR pro Jahr nicht 
überschreiten. Förderfähig sind Kosten für Eigenpersonal 
und Fremdpersonal. Alle übrigen förderfähigen Ausgaben 
und Kosten (Restkosten) werden in Form einer Restkos-
tenpauschale gewährt. Diese beträgt 40,00 %, gemessen 
an den für Eigen- und Fremdpersonal insgesamt förderfä-
higen Personalkosten. 

c) Vorhaben für Migrantinnen nach Nummer 2.2 mit Beginn 
des Bewilligungszeitraumes im Jahr 2023 werden mit bis 

https://www.sab.sachsen.de/informationen-zum-esf
https://www.sab.sachsen.de/informationen-zum-esf


Förderbaustein – Information für Antragsteller zur Umsetzung der SMJusDEG -ESF Plus-Richt-
linie Stand vom 01.04.2026 

 

  

- 6 - 
 

zu 95,00 % der förderfähigen Ausgaben gefördert. Vorha-
ben mit dem Beginn des Bewilligungszeitraumes ab dem 
1. Januar 2024 werden mit bis zu 90,00 % der förderfähi-
gen Ausgaben gefördert. Die Vorhaben können mit einer 
Dauer von bis zu zwei Jahren bewilligt werden. Die Zu-
wendungen sollen in der Regel den Betrag von 260.000 
EUR pro Jahr nicht überschreiten. Förderfähig sind Kos-
ten für Eigenpersonal und Fremdpersonal (beispielsweise 
für Beaufsichtigung von Kindern der Teilnehmenden oder 
Honorare). Alle übrigen förderfähigen Ausgaben und Kos-
ten (Restkosten) werden in Form einer Restkostenpau-
schale gewährt. Diese beträgt 35,00 %, gemessen an den 
für Eigen- und Fremdpersonal insgesamt förderfähigen 
Personalkosten. 

d) In zu begründenden Ausnahmefällen können Vorhaben 
mit einem überregionalen Wirkungskreis, insbesondere  

bei der Bereitstellung ergänzender Angebote in der Re-
gion Leipzig von einem Projektstandort in den Regionen 
Chemnitz oder Dresden mit einer höheren Zuwendungs-
summe unterstützt werden.  

Bei Erhöhung der Fördersumme aufgrund eines überregi-
onaler Wirkungsgebietes ist höchstens eine Verdoppelung 
der maximalen Zuwendungssumme möglich. Der tatsäch-
liche Mehraufwand wird entsprechend der Vorhabenskon-
zeption durch die Bewilligungsstelle beurteilt. 

Personalausgaben werden bei Eigenpersonal als personenbe-
zogene Pauschale je Einsatzstunde oder Einsatzmonat (Kosten 
je Einheit) ausgereicht. Die Höhe der Pauschale richtet sich 
nach dem tatsächlich gezahlten Entgelt laut Lohn-/Gehaltsnach-
weis oder dem Arbeitsvertrag zuzüglich einer Pauschale für den 
Arbeitgeberanteil zu den Sozialversicherungsbeiträgen. Zur Be-
rechnung der Pauschale je Einsatzstunde wird eine Jahresstun-
denzahl von 1.720 Stunden zugrunde gelegt. Die konkreten Re-
gelungen sind auf der Internetseite der Bewilligungsstelle veröf-
fentlicht (www.sab.sachsen.de). 

 

Sonstige Regelungen/Besonderheiten: 

Methodik: Die Vorhaben enthalten sowohl Gruppen- als auch Einzelange-
bote. Bei Gruppenangeboten ist auf eine Mindestanzahl von in 
der Regel mindestens 8 Personen zu Beginn des Angebots zu 
achten. 

Begleitung und Bewer-
tung: 

Im Rahmen der Förderung wirkt der Zuwendungsempfänger 
und/ oder die geförderte Person an der Begleitung/Monitoring 
und Bewertung/ Evaluation auch nach Abschluss des Vorha-

http://www.sab.sachsen.de/
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bens mit. Hierfür werden auch personenbezogene Daten verar-
beitet. 

Nach EU-Recht sind die jeweils zuständigen Verwaltungsbehör-
den des Freistaates Sachsen verpflichtet, im Interesse einer 
verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen 
mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis zu veröffentlichen, 
das Auskunft über die einzelnen Begünstigten, die geförderten 
Vorhaben bzw. Maßnahmen, für die die Zuwendungen gewährt 
wurden, sowie die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen 
Mittel gibt. 

Grundsätze im ESF 
Plus:  

 

Die Förderung ist demografieorientiert. Folgende ESF-
Grundsätze müssen erfüllt werden: 

− Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
sowie Gleichstellung der Geschlechter 

− Wahrung der Charta der Grundrechte 

− Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung  

Entsprechende Ausführungen zu den Grundsätzen sind in der 
Projektskizze erforderlich.  

Nähere Informationen zu den Grundsätzen im ESF finden Sie 
auf der Internetseite der Bewilligungsstelle www.sab.sach-
sen.de. 

 

http://www.sab.sachsen.de/
http://www.sab.sachsen.de/

